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Mittwoch den 20. Mai.

Werſeburger

Bekanntmachungen.
Durch unſere wiederholt veröffentlichten Bekanntmachungen ſind die Beſitzer von Kaſſenanweiſungen von 1835 und

von Darlehnskaſſenſcheinen von 1848 aufgefordert, ſolche Behufs der Erſatzleiſtung an die Controlle der Staatspapiere,
Oranienſtraße 92 hierſelbſt, oder an eine der Königlichen Regierungs Hauptkaſſen einzureichen.

Da deſſen ungeachtet ein großer Theil dieſer Papiere nicht eingegangen iſt, ſo werden die Beſitzer derſelben noch-
mals an deren Einreichung erinnert. Zugleich werden diejenigen Perſonen, welche dergleichen Papiere nach dem Ablaufe
des auf den 1. Juli 1855 feſtgeſetzt geweſenen durch das Geſetz vom 15. April 1857 unwirkſam gemachten Präcluſiv-
termines an uns, die Controlle der Staatspapiere oder die Provinzial, Kreis oder Localkaſſen abgeliefert und den Erſatz
dafür noch nicht empfangen haben, wiederholt veranlaßt, ſolchen bei der Controlle der Staatspapiere oder bei einer der Re-
gierungsHauptkaſſen gegen Rückgabe der ihnen ertheilten Empfangſcheine oder Beſcheide in Empfang zu nehmen.

Berlin, den 21. April 1863.
Haupt Verwaltung der Staatsſchulden.

Jndem ich die von der Königlichen Regierung erlaſſene neue Jmpf- Ordnung vom 6. Mai d. J. nachſtehend noch
beſonders zur Kenntniß der Kreiseingeſeſſenen bringe, veranlaſſe ich die Magiſträte und Ortsrichter des Kreiſes in Gemäß-
heit des S. 6 derſelben, die Wahl des Jmpfarztes vornehmen zu laſſen, mit demſelben eine ſchriftliche Vereinbarung wegen
des aus der Gemeindekaſſe zu zahlenden Honorars zu treffen und mir, daß dies geſchehen, unter Angabe der getroffenen
Wahl bis zum 15. Juli d. J. unfehlbar anzuzeigen.

Merſeburg, den 18. Mai 1863. Der Königliche Landrath Weidlich.
Nachdem die unter dem 5. November 1845 erlaſſene Jmpf Ordnung ſich theilweiſe als unzulänglich für den

Zweck, einen umfaſſenden Schutz vor den Menſchenblattern durch die Schutzpockenimpfung zu gewähren, erwieſen hat, wird
unter Aufhebung der vorgedachten Jmpf-Ordnung vom 5. November 1845 für den geſammten Verwaltungsbezirk nachſtehende
Jmpf- Ordnung hierdurch erlaſſen.

J. Von den öffentlichen Jmpfungen.
S. I. Jn jeder Stadt und Landgemeinde ſind jährlich in den Sommermonaten unter Leitung und Mitwirkung

der Ortspolizeibehörde öffentliche Jmpfungen in der Art zu veranſtalten, daß in einem von der Ortspolizeibehörde den Be-
theiligten 14 Tage vorher bekannt zu machenden Termine die Jmpfung ſelbſt und in einem acht Tage ſpäteren Termine die
Reviſion der geſchehenen Jmpfung ſtattfindet.

C. 2. Das Jmpflokal iſt von der Gemeinde zu beſchaffen und zwar in zwei geſonderten Zimmern, von denen
das eine zum Verſammlungsorte der Jmpflinge, das andere zur Ausführung der Jmpfoperation und Liſtenführung dient.

Z. Den öffentlichen Jmpf und Reviſionsterminen hat auf dem Lande der Ortsvorſteher oder in ſeiner Ver
tretung ein Mitglied der Gemeindebehörde, in den Städten ein Abgeordneter der Polizeibehörde mit der Verpflichtung bei
zuwohnen, die erforderlichen Vermerke in der Gemeinde Jmpfliſte zu machen.

F. Die Koſten der öffentlichen Jmpfung müſſen, inſofern ſolche nicht auf kreisſtändiſche Fonds übernommen
worden ſind, aus der Gemeindekaſſe gezahlt werden.

Die Gemeindebehörden ſind befugt, die antheiligen Koſtenbeträge von den zur Zahlung Verpflichteten und Zahlungs-
fähigen wieder einzuziehen, inſoſern nicht die in einer Gemeinde entſtehenden Geſammt Jmpfkoſten durch Gemeindebeſchluß
definitiv auf die Gemeindekaſſe im Intereſſe der allgemeinen Wohlfahrt überkommen worden ſind.

F. 5. Zur Verminderung der Koſten iſt es mehreren kleineren, jedoch nicht über 4 Meile von einander entfernten
Gemeinden geſtattet, ſich zu einer gemeinſchaftlichen Jmpfſtation zu verbinden.

F. G. Die Wahl des Jmpfarztes unter den inländiſchen approbirten Aerzten und Wundärzten ſteht der Gemeinde,
reſp. den nach 8. 5. zu einer Jmpfſtation verbundenen Gemeinden zu, inſofern ſie die getroffene Wahl und ſchriftliche Ver
einbarung mit dem Jmpfarzte bis zum 15. März jeden Jahres im gegenwärtigen Jahre bis zum 15. Juli dem
Kreislandrathe anzeigen. Anderenfalls iſt letzterer berechtigt, der ſäumigen Gemeinde einen Jmpfarzt zu beſtellen und falls
die Gemeinde ſich mit dem Jmpfarzte über das Letzterem zu gewährende Honorar nicht einigt, die zu normirende Vergütung
im Wege der adminiſtrativen Execution (8. 1. der Verordnung vom 30. Juli 1853, Geſ. Samml. 1853 S. 909.) von den
betreffenden Gemeinden einzuziehen.

7. Sollte in einzelnen Gemeinden ein auf Vorurtheilen oder äußern Einflüſſen beruhender hartnäckiger Wider-
ſtand gegen die Schutzblatter Jmpfung hervortreten, ſo behalten wir uns vor, die Geſtellung der impffähigen Kinder und
deren Jmpfung auf Grund des Allerhöchſten Landtags Abſchieds vom 30. December 1843 durch ein vorübergehendes polizei-
liches Zwangsverfahren herbeizuführen.

II. Von den Privat-Jmpfungen.
F. S. Privat Jmpfungen durch inländiſche approbirte Aerzte und Wundärzte ſind nach wie vor geſtattet, jedoch

nur auf ausdrücklichen Auftrag der Angehörigen des Jmpflings.
F. 9. Diejenigen Aerzte und Wundärzte, welche ſich bereit erklärt haben, Privat Jmpfungen zu verrichten, haben

ſich der vorgeſchriebenen Formulare von Jmpfſcheinen zu bedienen und die Liſte der geimpften Kinder bei Vermeidung einer
von uns feſtzuſetzenden Ordnungsſtrafe von einem bis fünf Thalern unaufgefordert vor dem I. September jeden Jahres
den betreffenden Ortspolizeibehörden einzureichen. Die Strafe iſt auch dann ſchon verwirkt, wenn der oben bezeichnete
Termin zur Anmeldung der ausgeführten Jmpfungen nicht innegehalten werden ſollte. Die Herren Landräthe werden uns
im Laufe des Septembers die ſäumig gebliebenen Privat Jmpfärzte anmelden und ſind befugt, ihnen kurze Termine unter
Androhung einer geſteigerten Ordnungsſtrafe zu ſtellen.
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III. Von den Jmpfliſten.S. 10. In jeder Gemeinde iſt die Jchres Jmpfliſte nach nachſtehendem Schema 1. aufzuſtellen, in welche ſämmt
liche Anſteckungsfähige aufgenommen werden. Als geſchützt werden hierbei diejenigen betrachtet, welche die Menſchenblattern
überſtanden haben, mit Erfolg durch die Schutzblattern geimpft ſind, oder bei denen zu dreien Malen die Jmpfung ohne
Erfolg geblieben iſt.

S. II. Die größeren Stadtgemeinden ſind im Anſchluß an die kirchlichen Parochien in beſondere Jmpfbezirke
zu theilen, welche rückſichtlich des Liſtenweſens ganz wie ſelbſtſtändige Gemeinden behandelt werden; es iſt mithin für jeden
Diſtrict eine beſondere Jmpfliſte zu führen, welche nach dem erfolgten Wohnungswechſel von einem Diſtricte in den andern
berichtigt werden müſſen; es ſind ferner für jeden Diſtrict beſondere Impftermine anzuſetzen, welche durch Anſagen bei den
Eltern der Jmpflinge, nicht aber durch öffentliche Anzeigen bekannt gemacht werden.

S. 12. Die in den erſten vier Rubriken ausgefüllten Gemeinde oder DiſtrictsJmpfliſten, welche mit der Be
ſcheinigung des Gemeindevorſtandes verſehen werden, daß alle, welche nach der vorjährigen Liſte als ungeſchützt geblieben ſind,
richtig übertragen ſind, werden vor dem 1. April jeden Jahres in Verbindung mit dem Auszuge des Kirchenbuchs über die
Neugebornen und vor der Jmpfung Verſtorbenen und der vorjährigen Gemeinde oder DiſtrictsJmpfliſte durch den Ge
meindevorſtand bei dem Königlichen Landrathsamte eingereicht, und von dieſem mit dem Reviſions und etwa erforderlichen
Prüfungs Vermerke binnen 14 Tagen zurückgeſandt.

S. 13. Bei den öffentlichen Jmpfungen werden die Rubriken 5——8. des Schema 1. von dem Ortsvorſteher, oder
in deſſen Vertretung von einem Mitgliede des Gemeindevorſtandes ausgefüllt, und, daß dies geſchehen, am Schluſſe jedesmal
ausdrücklich durch eigne, ſowie des Jmpfarztes Namensunterſchrift bekundet. In dieſe Gemeinde Jmpfliſten wird der Erfolg
der Privat Jmpfungen nach dem 1. September nachgetragen.

S. A. Die ſo vollzogene Gemeinde oder DiſtrictsJmpfliſte wird in Verbindung mit der ausgefüllten ſum-
mariſchen Jmpfliſte der Geſammtgemeinde nach Schema 2. ohne namentliche Aufführung der Perſonen vor dem 1. November
jeden Jahres dem Königlichen Landrathsamte eingereicht, durch welches unter Mitwirkung des KreisPhyſikus die erforderliche
Prüfung erfolgen wird. Die mit den ReviſionsVermerken des Landraths und des Kreis Phyſikus verſehenen Gemeinde Jmpf
n h Behufs ſpäterer Nachweiſungen vom Ortsvorſteher ſorgfältig aufzubewahren und beim Amtswechſel dem Nachfolger
zu übergeben.

I. Das Königliche Landrathsamt und das Königliche Kreis Phyſikat haben vor dem 1. Februar des folgenden
Jahres gemeinſchaftlich den Kreis Jmpfbericht in Verbindung a) mit der ausgefüllten ſummariſchen Kreis Jmpfliſte des
Schema 2., in welcher ſämmtliche alphabetiſch geordnete Gemeinden des Kreiſes aufgeführt ſind, und mit der Liſte der wirk
ſam geweſenen IJmpfärzte des Kreiſes unter ſummariſcher Angabe der von Jedem ausgeführten Jmpfungen uns einzureichen.

S. 16. Die Impfſcheine werden an den Reviſionstagen nach Schema 3. ausgeſtellt und ausgehändigt.
Merſeburg, den 6. Mai 1863.

Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.

Schema 1. Jmpfliſte der Gemeinde.Laufende Nummer. 2) Vor und Zuname des Jmpflings. 3) Tag der Geburt. 4) Gewerbe des Familien
hauptes. 5) Tag der Jmpfung, a) der öffentlichen b) der privaten. 6) Name des Jmpfarztes. 7) Tag der Reviſion der
Jmpfung. 8) Erfolg der Jmpfung, a) Zahl der echten Schutzpocken, b) ohne oder mit unſicherm Erfolge, c) dreimalige Jm-
pfung ohne Erfolg. 9) Bemerkungen.

Schema 2. Summarifche Jmpfliſte der Gemeinde.
Reſt der ungeſchützt Gebliebenen der vorjährigen Liſte. 2) Neugeborene mit Abzug der Todtgebornen. 3) Neu

angeſiedelte Jmpflinge. 4) Summa. 5) Geſtorben vor der Jmpfung. 6) Weggezogen vor der Jmpfung. 7) Summa der
Jmpffähigen. 8) Name des Jmpfarztes. 9) Zahl der mit Erfolg Geimpften, a) öffentlich, b) privatim. 10) Zum dritten
Male ohne Erfolg Geimpfte. 11) Summa der mit günſtigem Erfolge oder zum dritten Male ohne Erfolg Geimpften;
12) Summa der ungeimpft Gebliebenen oder zum zweiten Male ohne Erfolg Geimpften.

Schema 3. Jnmpfſgſchein.Daß (Vor und Zuname des Jmpflings), Sohn, Tochter des (Name und Stand des Vaters) zu (Aufenthaltsort)
durch mich mit guter Schutzpocken Lymphe geimpft worden, und daß die darauf erfolgten Schutzpocken bei der Unterſuchung
T iſen Tage nach geſchehener Jmpfung von mir als echt anerkannt worden ſind, bezeuge ich hierdurch auf Pflicht und

wiſſen.
(Wohnort und Datum.)

e eererereeereeee Game und Stand des Jmpfarztes.
Bekanntmachung. Bei der heute ſtattgehabten 65. Freiwillige Subhaſtation

Auslooſung der in der zweiten Bürgerſchule angefertigten Ge beim
genſtände haben folgende Nummern:

2, 11, 14, 16, 19, 20, 53, 54, 58, 60, 62, 63, 64, 67,
73, 76, 80, 81, 83, 93, 103, 104, 108, 109, 111, 117,
124, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 132, 137, 139,
146, 147

Gewinne erhalten, welche gegen Rückgabe der Looſe durch den
Schuhmachermeiſter Focke werden eingehändigt werden.

Merſeburg, den 15. Mai 1863.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Der Eigenthümer einer als ge-
funden bei uns abgegebenen, mit Granaten beſetzten Nadel
wolle ſich im hieſigen PolizeiBureau legitimiren.

Merſeburg den 16. Mai 1863.
Die Polizei- Verwaltung.

Der Weg über den Rittergutshof in Tragarth wird
hierdurch für jede Paſſage bei 1 bis 5 Thlr. Strafe verboten.

Merſeburg den 18. Mai 1863.
Die Dominial- Poli Verwaltung Tragarth.

inzer.
Eine Kuh mit dem Kalbe ſteht zum Verkauf

an Leuna Nr. 9.
Die Entwäſſerun

eines an der Merſeburg Lauchſtädter Chauſſee belegenen, circa
20“ tiefen Waſſerloches ohne Ab und Zufluß iſt im Wege
der Submiſſion zu vergeben. Gefällige Offerten ſind unter
L. M. III. an die Exped. d. Bl. zu richten.

r

Königl. Kreisgerichte zu Merſeburg.
Folgende, den minorennen Geſchwiſtern

a) Wilhelmine Friederike Thereſe und
b) Chriſtian Wilhelm Heßler zu Merſeburg

gehörigen Grundſtücke, als:
a) das Haus Nr. 343 von Merſeburg, nebſt Hof, Stall

und Zubehör in der Kreuzgaſſe, neben dem Sixtibrau
hauſe gelegen, abgeſchätzt nach Abzug der Laſten

auf 500 Thlr. 23 Sgr. 3 Pf.,

und zb) der bei der Merſeburger Separation dieſem Hauſe zu-
getheilte Abfindungsplan Nr. 934 der Karte von 35,
QRuthen, mit dem angegebenen Ertragswerthe von
14 Thlr. 4 Sgr. 3 Pf.

ſollen
am 6. Juni d. J., Vormittags 11 Uhr,

an hieſiger Kreis Gerichtsſtelle, im Zimmer Nr. 12, vor dem
Deputirten, Herrn Kreisgerichtsrath Brummer, unter den im
Termine bekannt zu machenden Bedingungen im Wege der
freiwilligen Subhaſtation verkauft werden.

Die Taxe nebſt Bedingungen ſowie die nöthigen Nach-
richten aus dem Hypothekenbuche, können im Bureau IV.,
Zimmer Nr. 11, während der Bureauſtunden eingeſehen werden.

Merſeburg, den 28. April 1863. tKönigl. Kreisgericht, II. Abtheilung.
Gotthardtsſtraße Nr. 101 iſt ein Logis zu vermiethen

und vom 1. Juli absu beziehen.
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Freiwillige Subhaſtation.
Das zum Nachlaſſe des verſtorbenen Communrendanten

und Rentier Chriſtian Gottlieb Grimm zu Schafſtädt, jetzt
deſſen Erben gehörige walzende Grundſtück in Schafſtädter
Flur von 14 Morgen 142, Ruthe Feld in der Oberflur,
Nr. 37 der Karte, Fol. 297 des Flurhypothekenbuchs, ab
geſchätzt auf 2292 Thlr. 8 Sgr. 4 Pf. zufolge der nebſt dem
neueſten Hypothekenſcheine und den Verkaufsbedingungen in
unſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe, ſoll erbtheilungshalber

auf den 8. Juni d. J., von früh 11 Uhr an,
an Rathhausſtelle zu Schafſtädt im Wege der freiwilligen
Subhaſtation verkauft werden.

Lauchſtädt, den 9. Mai 1863.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Brenn Materials, welches für die

Dienſtlocalien der unterzeichneten Behörde während des Win-
ters 18 erforderlich und auf circa

100,000 Braunkohlenſteine à 68 Kubikzoll,
3 Klafter FichtenScheitholz und
1 Eilichenholz

veranſchlagt iſt, ſoll dem Mindeſtfordernden überlaſſen werden.
Hierzu iſt ein Termin auf

Mittwoch den 3. Juni d. J., Vormittags 11 Uhr,
in unſerm Geſchäftslocale und vor unſerm Wochendeputirten
anberaumt, zu welchem wir die reſp. Unternehmer einladen.

Die Bedingungen, unter welchen die Uebernahme dieſer
Lieferung erfolgen kann, ſind in unſerer General Regiſtratur
niedergelegt und können daſelbſt, mit Ausnahme der Sonn-
und Feſttage, täglich in den Vormittagsſtunden eingeſehen
werden.

Merſeburg den 12. Mai 1863.
Königliche General-Commiſſion.

Hausverkauf.
Mein allhier an der Schmalegaſſe unter Nr. 531 gele-

genes Haus beabſichtige ich aus freier Hand zu verkaufen,
und nehme ich Offerten bis zum 24. d. M. entgegen.

Merſeburg, den 18. Mai 1863.
Johann Friedrich Franke, Tuchmachermſtr.

m Ein übercomplettes leichtes Pferd, Fuchs, Klopp-
hengſt, ſteht billig zu verkaufen auf der Fabrik

S Rattmannsdo f.Mobiliar-Aucetion in Geuſa. Freitag den
29. Mai c., von früh 8 Uhr an ſollen auf dem Ritter-

gute Geuſa verſchiedene Mobiliar-Gegenſtände, als: Kleider-
und Küchenſchränke, Bettſtellen Schüſſelbrett, Stühle 2c., ſo
wie auch 1 Wäſchrolle, verſchiedene große Mehlkaſten, 1 De
cimalwaage, 1 Sielengeſchirr, Haus und Waſchgeräthe, div.
Milchgefäße und dergleichen mehr, meiſtbietend gegen Baar-
zahlung verſteigert werden.

Merſeburg, den 16. Mai 1863.
Rindfleiſch, Kreis-Auct. Comm.

Kirſchen- Verpachtung.
Die diesjährige Kirſchnutzung der Gemeinde Kötzſchen

ſoll auf den 28. Mai e. Nachmittags 3 Uhr, in dem Gaſt-
hauſe daſelbſt an den Meiſtbietenden gegen gleiche Bezahlung

verpachtet werden.
Kötzſchen den 16. Mai 1863.

Warnicke.

Thüringiſche Eiſenbahn.
Zur allgemeinen Erleichterung des Vergnügungs-Verkehrs

werden vom Sonnabend den 23. Mai e. ab verſuchsweiſe
von und nach allen Stationen der Thüringiſchen, Corbetha-
Leipziger und Weißenfels Geraer Bahn Perſonenbillets für
die 2. und 3. Wagenklaſſe zu den gewöhnlichen Sonntags-

preiſen ausgegeben, welche auf die Dauer von 8 Tagen zur
einmaligen Rückfahrt gültig bleiben.
dieſe Billets nicht expedirt.
nur an jedem Sonnabend bis zur beſtimmten Zeit, die
Benutzung auf der Hinreiſe nur am Sonnabend und Sonn
tag bei beſtimmten Zügen, auf der Rückfahrt aber bis
inel. den nächſtfolgenden Sonnabend bei allen fahrplan-
mäßigen Zügen mit Ausnahme der Schnellzüge ſtatt.

Reiſegepäck wird auf
Der Verkauf derſelben findet

as Nähere ergiebt die auf jedem unſerer Bahnhöfe in
der Nähe der Billetſchalter ausgehängte ſpecielle Bekanntmachung.

Erfurt, den 16. Mai 1863.
Die Direction

der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft.

Hroße Holdwaaren-Auclion
in Halle a. Saale.

Donnerstag den 21. d. M., Nachmittags 2 Uhr und
folgende Tage um dieſelbe Zeit verſteigere ich gr.
Ulrichſtr. Nr. 18 allhier wegen Auflöſung eines gro-

Goldwaarenlagers einen Theil deſſelben,
eſtehend in:
Garnituren (Brochen u. Boutons zuſammen), Ringe,
Medaillons, Ohrringe, Tuch- u. Haarnadeln,
Uhrhaken, Knöpfe u. dergl. mehr. Die Gegenſtände
ſtehen nur Donnerstag den 21. d. M., von 9
Uhr an zur gefälligen Anſicht, und erlaube mir
auf die eleganten und preiswerthen Goldſachen die Hrn.
Händler, Käufer und geehrten Damen beſon-
ders aufmerkſam zu machen.)

J. H. Brandt,
Kreis Auct. Commiſſar u. ger. Taxator.

„AuctionMittwoch den 27. Mai 1863, von früh 8 Uhr an.
Mit Genehmigung des Königl. Kreisgerichts ſollen aus

der Adalbert Merfertſchen Coneursmaſſe verſchie-
dene Waaren, bei welchen ſich eine Partie Cigarren be-
findet, in meinem Hauſe Markt Nr. 23, meiſtbietend gegen
ſofort zu leiſtende Baarzahlung verſteigert werden.

Merſeburg, den 18. Mai 1863.
Otto Peckolt,

als Verwalter der Merfertſchen Concursmaſſe.

S S J C 2 51S J Dieſem ausgezeichneteni RA 10 C. Schönheitsmittel ver
e danken Tauſende von Damen Befreiung der

Se Sonmmerſproſſen, Leberflecken, Finnen,
e GKupferröthe und Entfernung aller ſonſtigen
e Hautunreinigkeiten. Daſſelbe macht die Haut
e blendend weiß und zart.

e unſerer Lilioneſe übernehmen wir Garantie,
worüber die reſp. Käufer einen Garantieſchein

e erhalten.Preis pro Flaſche 1 Thlr., halbe Flaſche 17 Sgr.
Zu haben bei C. Francke am Markt.

Preis-Courank
der Grube Nr. 304 bei Wornau,

Sommer 1863.
bei Baarzahlung: bei Abnahme a. Rechnung:

1 Tonneklare Kohle Thlr. 2 Sgr. 6Pf. Thlr. 2 Sgr. 9 Pf.
1000 Kohlenſteine 110 e 112 6Bei Abnahmen für mindeſtens 30 Thlr. werden auf je
30 Thaler Forderung, wenn bis 30. November bezahlt wird,
2 Thaler vergütet.

H. J. Küchenmeiſter Co.
Die Maſchinen- c Schraubenfabrik

von Alexander Nagel in Merſeburg,
vor dem Sixtithore, vis à vis der Fabrik der Gebr. Mylius,
empfiehlt ſich zur Anfertigung von Näh-, Bieg-, Hülfs-
maſchinen u. ſ. w., ſowie aller Arten Eiſenſchrauben mit
Meſſing- und Eiſenmuttern.

Reparaturen jeder Art werden prompt und billigſt aus-
geführt.

Zum Kuchenbacken empfiehlt friſche Schmelzbutter,
à Pfd. S Sgr., weißen klaren Zucker, à Pfd. A Sgr.
S Pf., 5 Sgr., 5 Sgr., Zucker in Broden à Pfd.
5 und 5 Sgr., feinſte Roſinen, Corinthen, Man-
deln und diverſe Gewürze

F. L. Schulze, Domplatz.
Soda- und Selterswaſſer erhielt

F. L. Schulze, Domplatz.
Zum Turnen

diverſe Drelle zu alten billigen Preiſen.
Neues und Schönes in Cravatten und Shlipſen billigſt

bei J. G. Reichelt am Markt.A. IPraI. Burgſtraße,
empfiehlt ſein reichhaltiges Lager aller Sorten Handſchuhe,
Hoſenträger, Strumpfbänder und Gürtel, das Neueſte in
Shlipſen und Cravatten, Oberhemden, Chemiſettes und Kra
gen, Mützen in allen Stoffen, ſowie alle in ſein Fach ſchla
gende Artikel zu geneigter Beachtung.
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Hänzlicher Ausverkauf!
Wegen Aufgabe des Geſchäfts beabſichtige ich alle Spiel-, ſowie

auch Kurz und Galanteriewaaren unter dem Fabrikpreiſe zu verkaufen.
C. PVrancoke am Markt.

Reiſekoffer und Hutſchachteln für Herren und
Damen, Eiſenbahn-, Courir- und Reiſetaſchen,
Damen- und Kindergürtel empfiehlt in größter Aus-
wahl ulius Hammer am Markt.

Friſchen Maitrank, à Fl. 6 Sgr., Himbeerwein,
à Fl. 5 Sgr., und feinſte Himbeer-Limonaden-Eſſenz,
à Fl. 12 Sgr., empfiehlt

J. F. Beutel, Gotthardtsſtraße.
Mein Arbeitszimmer iſt von jetzt ab in dem ehemals

Pontelſchen Laden, was ich meinen verehrten Kunden zur
geneigten Berückſichtigung bekannt mache.

Otto Schneidermeiſter.

Das Wellenbgd in der Waſſer-
kunſt iſt eröffnet.
z R. F. Daubitzſcher

Kräuter-Liqueur,
erfunden und. nur Allein bereitet von dem Apotheker R.
F. Daubitz in BVerlin, Charlottenſtr. 19, iſt echt
zu beziehen in der autoriſirten Niederlage bei

C. I. Schultze sen. G Sohn in Merſeburg.
ES.chirme, Schirme,

von W. Harnisceh in Leipzig.
Um vielfachen Aufforderungen zu genügen, habe ich

Madame Löhnez in Herseburg
ein ſehr ſchön ſortirtes Lager von Regen und Sonnen-
ſchirmen übergeben, welche zu den billigſten en gros-Preiſen
verkauft werden ſollen.

Da mein Fabrikat hinreichend bekannt iſt, ſo erſuche ich
ein geehrtes Publikum ergebenſt, ſich bei Bedarf an Madame
Löhnz wenden zu wollen, auch wird daſelbſt das Ueberziehen
von Geſtellen, ſowie alle übrigen Reparaturen angenommen,
gut und ſo billig als möglich beſorgt. Um gütige Berück-
ſichtigung bittet ergebenſt

F. Harniſch, Grimmaiſche Straße Nr. 12 in Leipzig.
Bezug nehmend auf „obige Annonce empfehle ich das

Neueſte in En-tous cas und gefütterten Sonnenſchirmen,
ſowie Regenſchirme in Seide, Wolle und Baumwolle, auch
liegen Proben der Stoffe zum Ueberziehen zur gef. Anſicht,
weshalb ich ein geehrtes Publikum ergebenſt erſuche, mich bei
Bedarf gütigſt zu beehren.

Hochachtungsvoll
Emilie Löhnz, Oelgrube.

Das Pfingſt-Quartal
der vereinigten Maurer-, Zimmer und Dachdecker-Jnnung
findet

Mittwoch den 27. Mai, Vormittags 8 Uhr,
im hieſigen Riſchgarten Locale ſtatt.

Merſeburg, den 14. Mai 1863.
Aug. Querfurt, Obermeiſter.

Anzeige. Zur gefälligen Theilnahme an dem diesj.
Pfingſtſchießen welchesLenſtag den 26. Mai c., Vormittags 11 Uhr,
im hieſigen Bürgergarten beginnt, und Mittwoch und Donners-
tag von früh 8 Uhr ab. fortgeſetzt wird, erlauben wir uns
alle Schießluſtige und Freunde der geſelligen Unterhaltung
hierdurch ergebenſt einzuladen.

Das ſogen. Probeſchießen findet den 2. Feiertag, Nach-
mittags von 4 Uhr ab ſtatt. Die Einlage beträgt 17 Sgr.
6 PfMerſeburg den 18. Mai 1863.

Das Directorium
der Bürgerſchützen-Compagnie.

cene2reEin altes gebrauchtes Schmiedewerkzeug wird baldigſt
zu kaufen geſucht. Adreſſen ſind in der Exped. d. Bl. nieder

zulegen. t

Theater Anzeige.
Einem geehrten Publikum nehme ich mir hiermit die

Freiheit ergebenſt anzuzeigen, daß am 24. d. M. im hieſigen
Sommertheater auf der Funkenburg die Theatervorſtellungen
von meiner Geſellſchaft eröffnet werden. Zu zahlreichem Be-
ſuch ladet ergebenſt ein

Heinrich Gärtner, Theater Director.

S.
Donnerstag den 21. Mai 1. Abonnements Concert.

Anfang 5 Uhr. Schütz, Stabstrompeter.
Corbetha bei Schkopau.

Zum Pfingſttanz den 2. und 3. Feiertag, ſowie zu Klein
pfingſten, in einer gedielten Laube ladet freundlichſt ein der

Gaſtwirth Buſchendorf.Knapendorf.
Zum Pfingſtbier, den zweiten und dritten Feiertag,

ladet freundlichſt ein die Pfingſtgeſellſchaft.
Für Speiſen und warme Getränke wird auf das Beſte

geſorgt. Gaſtwirth Fritzſche.Das Programm des VIII. großen Orgelconcerts, wel
ches am dritten Pfingſttage Dienſtag den 26. d. M. im hie-
ſigen Dome ſtattfindet, werde ich im nächſten Stücke d. Bl.

D. H. Engel.ausführlich mittheilen.

Bekanntmachung.
Das Betreten der Aecker in den Feldfluren Corbetha und

Rattmannsdorf wird hiermit ſtreng verboten.
Uebertreter gegen dieſes Verbot ſollen an Ort und Stelle

gepfändet und zur Beſtrafung nach der Feld Polizei Ord-
nung vom 1. November 1847 8. 41 zur Anzeige gebracht
werden.

Corbetha und Rattmannsdorf, den 16. Mai 1863.
Walcker, Körner,
Ortsrichter. Ortsrichter.

Verloren wurde am Sonnabend den 16. d. M. von
Merſeburg nach Lauchſtädt ein Knaben Ueberzieher (Rock).
Der Finder bekommt den vollen Werth, wenn er denſelben
abgiebt Breiteſtraße Nr. 423 bei

Auguſt Gleie, Schuhmachermeiſter.
Warnung.

Wer irgend Jemandem auf meinen Namen etwas borgt,
thut es auf ſeine eigene Gefahr, da ich keine ſolcher Schulden
anerkenne und bezahle.

Frankleben, den 13. Mai 1863.
Scheller.

Getreidepreiſe.
Merſeburg, den 16. Mai 1863.

Weizen 2 Thlr. 15 Sgr. Pf. bis Thlr. Sgr.

Roggen 289 2 e 3Gerſte 1 13 9 e 15Hafer 28 9 3Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Vacat.
Stadt. Geboren: dem Mathematikus am Dom Gymnaſium

Dr. Witte ein Sohn dem Polizeidiener und Gefangenwärter Henning
eine Tochter; dem Tiſchlermſtr. Finkgräfe ein Sohn dem Bürger und
Kaufmann Voigt eine Tochter eine außerehel. Tochter. Getrauet
der Buchhalter Fr. L. W. Käſtner mit Jgfr. R. L. Vogel hier. Gef
ſtorben: der jüngſte Sohn des Königl. RegierungsDiätar Möhrſtedt, 6 M.
T. alt, an Zahnkrämpfen; eine unehel. Tochter, 8 M. 11 T. alt, an Zahnkrämpfen

Neumarkt. Geboren: dem Polizeiſergeant Buſchner eine Tochter
Altenburg. Geboren: ein außerehel, Sohn. Getrauet:

der Handarb. Fiſcher mit J, H. A. Erbſe der Tiſchler Kretſchmar ir
Querfurt mit Jgfr. J. M. F. Vauſt, genannt Telle. Geſtorben: der
ältere Zwillingsſohn des Bierverlegers Sack, 8 M. 2 W. alt, am Zahnen

Nächſten Donnerstag, den 21. Mai, Vormittags 11 Uhr, ſoll
in der Altenburger Kirche allgemeine Beichte und Abendmahl ge
halten werden.

(Hierzu eine Beilage.)
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Peilage zum 40. Stück des Merſeburger Rreishlalts 1863.

Rirchennachrichten von Schaafſtädt: April.
Geboren: dem Oeconomen Fuß ein Sohn eine unehel, Tochter

dem Mäkler Lathan eine Tochter dem Handarb, Kautz ein Sohn dem
Fuhrmann Remuß ein Sohn dem Oeconomen Voigt eine Tochter dem
Handarb. Gepler eine Tochter; dem Schuhmachermſtr. Beyer ein Sohn;
dem Braumeiſter Burckhardt ein Sohn dem Schuhmachermſtr. Reinsdorf
ein Sohn; dem Maurer Breyer eine Tochter eine unehel, Tochter dem
Handarb. Költzſch eine Tochter dem Handarb. Daute ein Sohn. Ge-
ſtorben: eine Tochter des Maurers Kummer, 1 J. 5 W. alt, am Zah-
nen die Wittwe Strödecke, 72 J, 10 W. alt, am Herzkrampf.

Ausveteinien Gefechte ſehr verworren und ſind zum Theil höchſt

unzuverläſſig. Gewiß iſt freilich, daß der Aufſtand in den
letzten Wochen wieder eine große Verbreitung gewonnen hat,
und daß die geheime proviſoriſche Regierung alle Mittel, be-
ſonders auch die Mittel der Drohung und des Schreckens an
wendet, um alle waffenfähigen Leute zur Theilnahme 'am
Kampfe zu zwingen. Wenn jedoch, wie jetzt zu hoffen, die
kriegeriſche Unterſtützung des Aufſtandes durch fremde Mächte
aufhört, und wenn die Polen ihre trügeriſchen Hoffnungen
auf das Ausland aufgeben müſſen, ſo dürften wohl bald auch
die Kräfte des Aufruhrs ſchwinden.

Uebergriffe und Abwehr.
Jn der Sitzung des Abgeordnetenhauſes vom 11. Mai

kam es zu einem bedauerlichen Auftritt zwiſchen dem Vice-
Präſidenten des Hauſes von BockumDolffs und dem Kriegs-
Miniſter. Letzterer war von mehreren Rednern aufs Heftigſte
angegriffen worden wiederum war der ſchwere Vorwurf der
Verfaſſungsverletzung ausgeſprochen worden, der Abgeord-
nete v. Sybel aber war in perſönlichem Angriff gegen den
Kriegs Miniſter ſo weit gegangen, dieſem den Patriotismus
abzuſprechen. Da erhob ſich der Miniſter und wies ſolche
Aeußerungen als eine „unberechtigte Anmaßung“ zurück.Der Vieerhräſident unterbrach den Miniſter. Dieſer bat, ihn

nicht zu unterbrechen.
Der Vice- Präſident mit heftigem Schellen: „IJch habe

zu ſprechen und unterbreche den Miniſter.“
Kriegsminiſter: Jch muß um Verzeihung bitten, ich

habe das Wort und werde es nicht fortgeben. (Glocke des
Präſidenten.) Jch habe das Wort, das ſteht mir nach der Ver
faſſung zu und keine Schelle und kein Winken und keine Un-
terbrechung (Glocke des Präſidenten. Ruf: Zur
Ordnung! und große Unruhe.)

Präſident Wenn ich dey Herrn Kriegsminiſter zu un-
terbrechen habe, ſo hat er zu ſchweigen (viele Stimmen rechts:
Oh! Oh! Lebhaftes Bravo links), und zu dem Ende be-
diene ich mich der Glocke, und wenn der Herr Miniſter dem
nicht Folge geben ſollte, ſo verlange ich jetzt, mir meinen Hut
zu bringen. (Wenn der Präſident ſich kein Gehör verſchaffen
kann, ſo ſoll er ſich nach der Geſchäftsordnung bedecken, zum
Zeichen, daß die Sitzung auf eine Stunde unterbrochen wird.)

Kriegsminiſter: Ich habe gar nichts dagegen, wenn der
Herr Präſident ſeinen Hut ſich bringen laſſen will, ich muß
aber bemerken (Große Unruhe und laute Zurufe von
links.) Meine Herren 350 Stimmen ſind lauter als eine.
Jch verlange mein conſtitutionelles Recht. Jch kann ſprechen
nach der Verfaſſung, wenn ich will, und es hat Niemand das
Recht, mich zu unterbrechen.

Präſident (unter wiederholtem Zeichen mit der Glocke):
Jch unterbreche den Herrn Kriegsminiſter. Wenn der Präſi-
dent ſpricht, ſo hat hier Jeder zu ſchweigen, und Jeder, der
hier im Hauſe iſt, ſei es hier unten, ſei es auf den Tribü-
nen, er hat dem Präſidenten Folge zu geben, und wenn
hier wirklich etwas vorgekommen wäre, was gegen die Ord-
nung des Hauſes verſtoßen hätte, ſo würde es meine Sache
geweſen ſein, das zu rügen. Jch habe das nicht gethan, denn
der Herr Vorredner hat ſich in ſeinem Recht befunden. (Bravo
links, Ziſchen rechts.) Jetzt ertheile ich dem Herrn Kriegs-
miniſter das Wort.

Kriegsminiſter Jch muß bemerken, daß ich wiederholt
proteſtire gegen das Recht, welches der Herr Präſident ſich der
königlichen Regierung gegenüber nimmt. Ich meine, die Be
fugniß des Herrn Präſidenten geht, wie ſchon bei einer früheren
Gelegenheit geſagt worden iſt, bis an dieſen Tiſch und nicht
weiter!

(Heftiger Widerſpruch links und Ziſchen rechts. Große
Unruhe. Der Vice- Präſident v. BockumDolffs bedeckt ſein
Haupt, und alle Mitglieder erheben ſich, links unter lebhaftem Bravo!

ſolen lauten die Nachrichten über die fortdauernden

Präſident v. Bockum-Dolffs Das heißt, die Sitzung
iſt für eine Stunde vertagt.

Es iſt völlig unzweifelhaft, daß der Kriegsminiſter
bei dieſem Auftritt gänzlich im Rechte war. Sein Recht
beruht auf dem klaren Wortlaut der Verfaſſung, alles Recht
des Präſidenten dagegen lediglich auf der Geſchäftsordnung
des Hauſes, welche von jenem verfaſſungsmäßigen Rechte ſelbſt
verſtändlich nichts wegnehmen kann. Die Verfaſſung ſagt:

„Die Miniſter müſſen auf ihr Verlangen jederzeit
gehört werden.“

Dieſe Stelle iſt auch wörtlich in die Geſchäftsordnung
aufgenommen, und es wäre danach unbegreiflich, wie ſich der
Präſident herausnehmen konnte, dem Miniſter das Wort ent-
ziehen zu wollen, wenn wir nicht jetzt alle Tage ſehen müßten,
daß alle Rechte, welche die Verfaſſung dem König und
ſeinen Miniſtern giebt, beſtritten und geſchmälert werden,
nur um die Rechte des Abgeordnetenhauſes über alles
Maaß zu erweitern.

Nach ſolchen Auftritten aber wird man der Regierung,
wenn ihr nicht Genugthuung gewährt wird, ſchwerlich zumu-
then können, eine Sitzung noch lange fortdauern zu laſſen,
welche für die Erledigung der wirklichen Geſchäfte nicht
das Geringſte leiſtet, dagegen der Aufregung und Partei
leidenſchaft täglich neue Nahrung bringt.

Nachſchrift: Das Staatsminiſterium hat in Folge obi-
gen Vorfalls eine Zuſchrift etwa dieſes Jnhalts an das Prä
ſidium des Abgeordnetenhauſes gerichtet:

„Jn der heutigen Sitzung hat der Kriegsminiſter ſich ge
nöthigt geſehen, perſönlich verletzende Aeußerungen einzelner
Mitglieder des Hauſes der Abgeordneten, nachdem dieſe von
dem Präſidium nicht gerügt worden waren, ſeinerſeits zurück-
zuweiſen. Er iſt dabei vom Präſidentenſtuhl aus unterbrochen
worden ſeine Bitte, ihn nicht zu unterbrechen und ſeine Be
rufung auf das verfaſſungsmäßige Recht der Miniſter haben
kein Gehör gefunden; es iſt ihm ſogar vom Präſidentenſtuhle
aus Schweigen geboten worden. Die Sitzung wurde dem-
nächſt vertagt. Das Staatsminiſterium glaubt, das Verfah-
ren an Präſidiums zum Gegenſtand einer Erörterung machen
zu ſollen.

Wenn der Art. 60 der Verfaſſung den Kammern das
Recht beilegt, die Gegenwart der Miniſter zu verlangen, ſo
ſteht den daraus ſich ergebenden Verpflichtungen der Miniſter
der Anſpruch gegenüber, zu jeder Zeit gehört zu werden.
Dies Recht wird aber zu nichte gemacht, wenn das Präſidium
die Befugniß in Anſpruch nimmt, nach eigenem Ermeſſen den
Umfang und das Maaß der Redefreiheit der Miniſter zu be
ſchränken. So lange dieſer Anſpruch aufrecht erhalten wird,
glaubt das Staatsminiſterium der ihm nur unter Voraus-
ſetzung der vollen Gewährung ſeiner Rechte auferlegten Ver
pflichtung, in den Kammern auf Verlangen gegenwärtig zu
ſein, ohne Preisgebung der den Räthen der Krone verfaſſungs-
mäßig gebührenden Stellung nicht nachkommen zu können.
Das Staatsminiſterium muß ſich vielmehr der Theilnahme
an den Berathungen des Abgeordnetenhauſes ſo lange
enthalten, bis ihm durch das Präſidium die hierdurch
erbetene Erklärung zugeht, daß eine Wiederholung des
heutigen, der geſetzlichen Begründung entbehrenden Ver-
fahrens gegen ein Mitglied des Staatsminiſteriums nicht
in Ausſicht ſteht.“

Das Abgeordnetenhaus hat dieſe Erklärung zunächſt einer
Commiſſion zur Begutachtung überwieſen. Bis dahin ſind
die Berathungen des Hauſes ausgeſetzt.

Schwurgericht zu Naumburg.
(Schluß.)

Montag den 20. April.
Heute fiel die Sitzung aus.

Dienſtag den 21. April.
Heute kam nur eine Sache zur Verhandlung, welche ein

Verbrechen gegen die Sittlichkeit betraf und bei welcher die
Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen war. Der Angeklagte iſt von
den Geſchworenen für nicht ſchuldig erklärt worden.

Mittwoch den 22. April.
Vorſitzender: AGRath v. Kräwel; Beiſitzer: KGRath Neubaur,

Kreisrichter v. Schönberg GAſſ. v. Wulffen und Bank.
Staatsanwalt v. Lauhn. Geriſchtsſchreiber: KGSecr.
Engelberg.



Geſchworene: Oec. Gaudigs, Brauereibeſ. Gürth, Mühlenbeſ.
Franz, Gutsbeſ. Schumann, Oec. Zahnert, Oberſt Lieut.
v. Brieſen, Major v. Weſternhagen, Arzt Dr. Roſenberger,
Oec. Starke, Profeſſor Koberſtein, Amtmann Hildebrandt,
Rittergutsbeſ. Pieſchel.

Erſter Fall.
Der Klempnergeſell Joſeph Hauſt aus Hattenheim im

Herzogthum Naſſau 42 Jahr alt, noch nicht beſtraft
war wegen Raubes angeklagt. Die Anklage lautete dahin

Am 11. Februar d. J. Vormittags begab ſich die verehel.
Maurergeſelle Weißflor von Wiehe nach Ziegelrode und ver-
kaufte dort für 3 Thlr. 10 Sgr. Bretzeln. Den Erlös ſteckte
ſie in die in ihrem Rocke befindliche Taſche und ein Stück
Sülzewurſt dabei. Etwa 10 Minuten nach 12 Uhr Mittags
trat ſie den Rückweg in ihre Heimath in der Richtung nach
Roßleben an. Als ſie etwa 10 Minuten entfernt an dem
Saume des Waldes angelangt war, bog ſie in einen Fahr-
weg ein, welcher durch das ſogenannte Mühlthal führt und
am jenſeitigen Ende des Waldes wieder in die Chauſſee ein
mündet. Nachdem ſie auf dieſem Wege etwa 10 Minuten
lang gegangen war, kamen ihr von Roßleben her fünf Hand
werksburſchen entgegen von denen zwei vorangingen. Der
Eine dieſer Beiden knüpfte mit ihr ein Geſpräch an und fragte
ſie namentlich, ob ſie ſich ſo allein im Holze nicht fürchte.
Auf ihre Antwort: vor wem ſie ſich fürchten ſolle, ſtieß ſie
plötzlich der Wortführer mit geballter Fauſt unter das Kinn
und dergeſtalt vor den Unterleib, daß ſie ſofort zu Boden fiel.
Jhre Beſtürzung war ſo groß, daß ſie faſt die Beſinnung ver
ſoren hatte. Jetzt fühlte ſie noch einen Fußtritt auf ihren
rechten Oberſchenkel, in Folge deſſen das Geld in ihrer Rock-
taſche klimperte. Sie vernahm nun den Ruf „Aha!“ und
fühlte, daß Jemand in ihre Taſche griff und ſich des Jnhalts
bemächtigt. Nachdem die Weißflor ſich einigermaßen von ihrem
Schrecken erholt hatte, ſetzte ſie ihren Weg in ihre Heimath
fort. Zuhauſe angelangt, legte ſie ſich, da ſie ſich ſehr ange
griffen fühlte, ſofort zu Bett. Als gegen 6 Uhr ihr Ehemann
nach Hauſe kam, machte ſie dieſem von dem Vorfalle ſofort
Mittheilung und beſchrieb den einen Handwerksburſchen, der
ſie überfallen, dahin, daß er dunkle Geſichtsfarbe habe, einen
Schnurrbart trage und mit einem dunkeln, bis oben zuge-
knöpften Rocke, hellen Hoſen und einem braunen runden Hute
bekleidet wäre. Jhr, Ehemann machte ſofort dem Gensd'armen
Kayſer in Roßleben unter Beſchreibung des Miſſethäters An
eige. Dieſer ermittelte, daß in der Geſellenherberge zu Quer-
n fünf Handwerksburſchen ſich einquartirt hatten, welche im

Laufe des Tages von Roßleben über Ziegelrode nach Querfurt
gekommen waren und veranlaßte noch in der folgenden Nacht

ihre Verhaftung. Die herbeigerufene verehel. Weißflor erkannte
nun den Einen der Handwerksburſchen, den Klempnergeſellen

Hauſt aus Hattenheim, mit Beſtimmtheit als denjenigen wie
der, welcher ſie gemißhandelt hatte, und ſtimmte deſſen Aeu-
ßeres auch genau mit der Beſchreibung. überein, die ſie ſofort
ihrem Ehemanne und dieſer den Gensd'armen Kayſer und
Ludwig von dem Handwerksburſchen gemacht hatte. Die ver-
ehel. Weißflor erkannte auch ſeinen Begleiter genau nament
lich daran wieder daß der eine Borte über der Schulter trug,

woran ſich ein Packetchen befand.
Der Angeklagte leugnete beharrlich die That und wollte

am fraglichen Tage mit der verehel. Weißflor im Mühlthale
gar nicht zuſammengetroffen, vielmehr mit ſeinen 4 Begleitern
auf dem Wege von Roßleben nach Ziegelrode von der Chauſſee
weg einen Fußweg durch den Wald gegangen ſein, welcher
zwiſchen der Chauſſee und dem Fahrwege durch das Mühl-
thal geht.er hatte man die fünf Handwerksburſchen bei ihrer

Verhaftung zuſammen in ein Local gebracht und ſie nicht
ſofort viſitirt. Bei der erſt ſpäter vorgenommenen Viſitation
hatte man Nichts von dem geraubten Gute bei ihnen vor-
gefunden.

Die verehel. Weißflor wiederholte heute ihre früheren
Angaben, wie ſie oben angeführt ſind, und erkannte auch heute
den Hauſt als denen wieder, der ſie im Mühlthale an
geredet und vor das Kinn und den Unterleib geſtoßen hatte.
Ob derſelbe ihr aber auch den Fußtritt verſetzt und ihr das
Geld und die Wurſt aus der Taſche genommen, dies ver-
mochte ſie nicht zu behaupten da ſie ihrer Angabe nach zu
ſehr beſtürzt geweſen war. Ebenſo beſtätigte der Ehemann
der Weißſlor und der Gensd'arm Kayſer die ſie betreffenden
Angaben der Anklage und mehrere andere Perſonen den Ver
kauf von Bretzeln in Ziegelrode Seitens der verehel. Weißflor
und die Zeit deren Wegganges von Ziegelrode. Nach einem

verleſenen Atteſte des Magiſtrats in Wiehe war der Ruf der
verehel. Weißflor ein unbeſcholtener.

Der Spruch der Geſchworenen lautete nach verhandelter
Sache dahin, daß der Angeklagte ſchuldig, die verehel. Weiß-
flor gemißhandelt zu haben die Geſchworenen hatten aber
nicht für erwieſen gehalten, daß der Angeklagte auch das Geld
und die Wurſt entwendet habe; ebenſo war die zweite Frage,
welche dahin ging, ob der Angeklagte in Gemeinſchaft mit
einem Andern den Raub verübt habe, von den Geſchworenen
verneint worden.

Der Staatsanwalt beantragte 3 Monate und der Ge-
richtshof erkannte auf 1 Jahr Gefängniß.

Zweiter Fall.
Der Handarbeiter Chriſtian Sinank genannt Hornau

aus Schaafſtedt 39 Jahr alt, bereits zweimal wegen Dieb
ſtahls und einmal wegen widerrechtlichen Eindringens in eine
fremde Wohnung und wegen rechtswidriger Zerſtörung frem-
der Sachen beſtraft war wegen zweier ſchweren und eines
einfachen Diebſtahls im wiederholten Rückfalle, und die verehel.
Marie Friederike Wolf geb. Gentzſch daher 35 Jahr alt,
bereits zweimal wegen Diebſtahls beſtraft wegen Hehlerei
angeklagt.

Sinank hatte der Anklage zufolge
1) in der Nacht vom 22. zum 23. December v. J. von

dem vor dem Gaſthofe „Frei im Felde“ geſtandenen Fracht-
wagen des Fuhrmanns Schunke von Gleina mittelſt Abſchnei
dens eines Strickes der den Wagen bedeckenden Plane einen
Sack mit Salz, einen Sack mit Zucker, eine Schachtel mit
Chriſtbaumgebäck, eine Schachtel mit Lebkuchen, einen Sack
Je Nüſſen, einen Sack mit Aepfeln und eine Parthie Wachs
ſtöcke,

2) am 24. December v. J. dem Materialwaarenhändler
Schimpf in Lauchſtädt aus dem Schaufenſter ſeines Ladens
mittelſt Eindrückens einer Fenſterſcheibe verſchiedene Waaren,
als einen Hut Zucker, zwei Flaſchen Punſchextract und eine
Quantität Zuckerzeug,

3) eines Tages im December v. J. dem Fuhrmann Wink-
ler von Lauchſtädt auf der Straße zwiſchen Lauchſtedt und
Delitz von ſeinem Frachtwagen eine Laterne
entwendet und deſſen Wirthſchafterin, die verehel. Wolf, einen
Theil der von dem Diebſtahle ad 1 herrührenden Sachen,
wiſſend, daß ſie geſtohlen waren, verheimlicht.

Gegen Sinank lag überall außer andern Verdachtsmo-
menten namentlich der Beſitz des geſtohlenen Gutes, über
deſſen rechtmäßigen Erwerb er ſich nicht auszuweiſen vermochte,
vor. Seine Wirthſchafterin, die verehel. Wolf, hatte, als der
Sack mit Salz bei der Hausſuchung vorgefunden wurde, die
unglaubhafte Angabe gemacht, der Sack ſei von einem un
bekannten Manne in das Haus geſtellt worden und von an-
deren in einer Commode vorgefundenen geſtohlenen Sachen
hatte ſie anfänglich nicht wiſſen wollen, wie ſie dahin gekom-
men wären, vorher aber hartnäckig geleugnet, daß die Sachen
ſich in der Wohnung befänden.

Trotz ſeines Leugnens wurde Sinank für ſchuldig erklärt.
Bei der Wolf nahmen die Geſchworenen an, daß ſie nicht
die Sachen wiſſentlich verheimlicht, ſondern daß ſie dem Si-
nank nach Verübung des Diebſtahls wiſſentlich Beiſtand ge-
leiſtet, um ihm die Vortheile des Verbrechens zu ſichern (8.
37 Strafrecht).

Der Staatsanwalt beantragte gegen Sinank 5 Jahr Zucht-
haus und Stellung unter Polizeiaufſicht auf ebenſo lange, und
gegen die Wolf mit Rückſicht auf ihr Verhältniß zu dem Si
nank nur 10 Thlr. Geldbuße event. 1 Woche Gefängniß.

Der Gerichtshof erkannte gegen Sinank auf 6 Jahr Zucht
haus und 6 Jahr Stellung unter Polizeiaufſicht und gegen
die Wolf auf 7 Tage Gefängniß.

Dritter Fall.
Der frühere Schullehrer Domsgen aus Ober-Eichſtedt

war auf Grund der F. 142 Nr. 1 und 144 Strafrecht an
geklagt. Die Verhandlung der Sache geſchah in nicht öffent-
licher Sitzung.

Der Angeklagte iſt mit 3 Jahren Zuchthaus beſtraft worden.
Hiermit waren die Sitzungen beendet.

Die Pfandſcheine der hieſigen Leihanſtalt Nr. 7182 und
7183 ſind angeblich verloren gegangen. Sollte Jemand An-
ſprüche darauf zu haben vermeinen, ſo wolle er ſich bei Herrn
Kundius hier binnen 8 Tagen melden, widrigenfalls die
betreffenden Pfandſtücke dem Eigenthümer ohne Pfandſchein
zurückgegeben werden.

Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.
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